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▼B
RICHTLINIE 2003/87/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

UND DES RATES

vom 13. Oktober 2003

über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifi-
katen in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/

EG des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2)

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in
der Europäischen Union wurde eine europaweite Diskussion
über die Angemessenheit und das mögliche Funktionieren des
Handels mit Treibhausgasemissionen innerhalb der Europäischen
Union in Gang gebracht. Gegenstand des Europäischen
Programms zur Klimaänderung (ECCP) waren politische
Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft im Rahmen eines
Prozesses, der auf der Einbeziehung vieler Interessengruppen
basierte, sowie ein System für den Handel mit Treibhausgasemis-
sionszertifikaten in der Gemeinschaft (Gemeinschaftssystem)
nach dem Modell des Grünbuchs. In seinen Schlussfolgerungen
vom 8. März 2001 erkannte der Rat die besondere Bedeutung
des Europäischen Programms zur Klimaänderung und der
Arbeiten auf der Grundlage des Grünbuchs an und unterstrich
die Dringlichkeit konkreter Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene.

(2) Im sechsten Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Umwelt,
das mit der Entscheidung Nr. 1600/2002/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (5) eingeführt wurde, wird die
Klimaänderung als vorrangiger Maßnahmenbereich definiert und
die Einrichtung eines gemeinschaftsweiten Systems für den Emis-
sionshandel bis 2005 gefordert. In dem Programm wird
bekräftigt, dass die Gemeinschaft sich zu einer 8%igen
Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2008-
2012 gegenüber dem Stand von 1990 verpflichtet hat und dass
die globalen Treibhausgasemissionen längerfristig gegenüber
dem Stand von 1990 um etwa 70 % gesenkt werden müssen.

(3) Das Ziel des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen, das mit dem Beschluss 94/69/EG des
Rates vom 15. Dezember 1993 über den Abschluss des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen (6) genehmigt wurde, ist letztlich die Stabilisierung der
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem
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Stand, der eine gefährliche vom Menschen verursachte
Beeinflussung des Klimasystems verhindert.

(4) Bei Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls, das mit der Entscheidung
2002/358/EG des Rates vom 25. April 2002 über die
Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im
Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die gemeinsame
Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen (1)
genehmigt wurde, werden die Gemeinschaft und ihre Mitglied-
staaten verpflichtet sein, ihre gemeinsamen anthropogenen Treib-
hausgasemissionen, die in Anhang A des Protokolls aufgeführt
sind, im Zeitraum 2008-2012 gegenüber dem Stand von 1990
um 8 % zu senken.

(5) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind übereinge-
kommen, ihre Verpflichtungen zur Verringerung der
anthropogenen Treibhausgasemissionen im Rahmen des Kyoto-
Protokolls gemäß der Entscheidung 2002/358/EG gemeinsam zu
erfüllen. Diese Richtlinie soll dazu beitragen, dass die Verpflich-
tungen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten
durch einen effizienten europäischen Markt für Treibhausgasemis-
sionszertifikate effektiver und unter möglichst geringer Beein-
trächtigung der wirtschaftlichen Entwicklung und der
Beschäftigungslage erfüllt werden.

(6) Durch die Entscheidung 93/389/EWG des Rates vom 24. Juni
1993 über ein System zur Beobachtung der Emissionen von CO

2

und anderen Treibhausgasen in der Gemeinschaft (2) wurde ein
System zur Beobachtung der Treibhausgasemissionen und zur
Bewertung der Fortschritte bei der Erfüllung der Verpflichtungen
im Hinblick auf diese Emissionen eingeführt. Dieses System wird
es den Mitgliedstaaten erleichtern, die Gesamtmenge der
zuteilbaren Zertifikate zu bestimmen.

(7) Gemeinschaftsvorschriften für die Zuteilung der Zertifikate durch
die Mitgliedstaaten sind notwendig, um die Integrität des
Binnenmarktes zu erhalten und Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden.

(8) Die Mitgliedstaaten sollten bei der Zuteilung von Zertifikaten das
Potenzial bei Tätigkeiten industrieller Verfahren berücksichtigen,
die Emissionen zu verringern.

(9) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Zertifikate, die für
einen 2008 beginnenden Fünfjahreszeitraum gültig sind, nur an
Personen für gelöschte Zertifikate entsprechend der Emissionsver-
ringerung vergeben werden, die diese Personen in ihrem
Staatsgebiet während eines 2005 beginnenden Dreijahreszeit-
raums erzielt haben.

(10) Beginnend mit dem genannten Fünfjahreszeitraum wird die
Übertragung von Zertifikaten an andere Mitgliedstaaten mit
entsprechenden Anpassungen der im Rahmen des Kyoto-
Protokolls zugeteilten Mengen verknüpft.

(11) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Betreiber
bestimmter Tätigkeiten eine Genehmigung zur Emission von
Treibhausgasen besitzen und ihre Emissionen der für diese
Tätigkeiten spezifizierten Treibhausgase überwachen und darüber
Bericht erstatten.

(12) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen
festlegen, die bei einem Verstoß gegen diese Richtlinie zu
verhängen sind, und deren Durchsetzung gewährleisten. Die
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein.

2003L0087 — DE — 13.11.2004 — 001.001 — 3

(1) ABl. L 130 vom 15.5.2002, S. 1.
(2) ABl. L 167 vom 9.7.1993, S. 31. Geändert durch die Entscheidung 1999/

296/EG (ABl. L 117 vom 5.5.1999, S. 35).



▼B
(13) Um Transparenz zu gewährleisten, sollte die Öffentlichkeit

Zugang zu Informationen über die Zuteilung von Zertifikaten
und die Ergebnisse der Überwachung von Emissionen erhalten,
der nur den Beschränkungen gemäß der Richtlinie 2003/4/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar
2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinforma-
tionen (1) unterliegt.

(14) Die Mitgliedstaaten sollten einen Bericht über die Durchführung
dieser Richtlinie vorlegen, der gemäß der Richtlinie 91/692/
EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung
und zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die
Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien (2) erstellt
wird.

(15) Die Einbeziehung zusätzlicher Anlagen in das Gemeinschafts-
system sollte gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie
erfolgen, wodurch Emissionen von anderen Treibhausgasen als
Kohlendioxid, etwa bei Tätigkeiten der Aluminium- und Chemie-
industrie, durch das Gemeinschaftssystem abgedeckt werden
können.

(16) Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern,
nationale Handelssysteme zur Regelung der Treibhausgasemis-
sionen aus anderen als den in Anhang I aufgeführten oder in das
Gemeinschaftssystem einbezogenen Tätigkeiten oder aus
Anlagen, die vorübergehend aus dem Gemeinschaftssystem
ausgeschlossen sind, beizubehalten oder einzuführen.

(17) Die Mitgliedstaaten können als Vertragsparteien des Protokolls
von Kyoto am internationalen Emissionshandel mit den anderen
in Anhang B dieses Protokolls aufgeführten Parteien teilnehmen.

(18) Die Herstellung einer Verbindung zwischen dem Gemeinschafts-
system und den Systemen für den Handel mit Treibhausgasemis-
sionen in Drittländern wird zu einer höheren Kosteneffizienz bei
der Verwirklichung der Emissionsverringerungsziele der
Gemeinschaft führen, die in der Entscheidung 2002/358/EG über
die gemeinsame Erfüllung der Verpflichtungen vorgesehen sind.

(19) Projektbezogene Mechanismen, einschließlich des Joint
Implementation (JI) und des Clean Development Mechanism
(CDM), sind wichtig für die Verwirklichung des Zieles, sowohl
die Emissionen von Treibhausgasen weltweit zu verringern als
auch die Kosteneffizienz des Gemeinschaftssystems zu
verbessern. Im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen
des Kyoto-Protokolls und der Vereinbarungen von Marrakesch
sollte der Einsatz der Mechanismen als Begleitmaßnahme zu
innerstaatlichen Maßnahmen erfolgen, und innerstaatliche
Maßnahmen werden somit ein wichtiges Element der
unternommenen Bemühungen sein.

(20) Diese Richtlinie wird den Einsatz energieeffizienterer
Technologien, einschließlich der Kraft-Wärme-Kopplungstechno-
logie, mit geringeren Emissionen je Produktionseinheit fördern,
wogegen die zukünftige Richtlinie über die Förderung einer am
Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Ener-
giebinnenmarkt speziell die Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie
fördern wird.

(21) Mit der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (3) wurde eine allgemeine Regelung zur
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
eingeführt, in deren Rahmen auch Genehmigungen für Treibhaus-
gasemissionen erteilt werden können. Die Richtlinie 96/61/EG
sollte dahin gehend geändert werden, dass — unbeschadet der
sonstigen in jener Richtlinie geregelten Anforderungen — keine
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Emissionsgrenzwerte für direkte Emissionen von Treibhausgasen
aus Anlagen, die unter die vorliegende Richtlinie fallen,
vorgeschrieben werden und dass es den Mitgliedstaaten freisteht,
keine Energieeffizienzanforderungen in Bezug auf Verbrennungs-
einheiten oder andere Einheiten am Standort, die Kohlendioxid
ausstoßen, festzulegen.

(22) Diese Richtlinie ist mit dem Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen und dem Kyoto-
Protokoll vereinbar. Sie sollte anhand der diesbezüglichen
Entwicklungen sowie zur Berücksichtigung der Erfahrungen mit
ihrer Durchführung und der bei der Überwachung der Treibhaus-
gasemissionen erzielten Fortschritte überprüft werden.

(23) Der Emissionszertifikatehandel sollte Teil eines umfassenden und
kohärenten Politik- und Maßnahmenpakets sein, das auf Ebene
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft durchgeführt wird.
Unbeschadet der Anwendung der Artikel 87 und 88 des Vertrags
können die Mitgliedstaaten bei Tätigkeiten, die unter das
Gemeinschaftssystem fallen, die Auswirkungen von ordnungs-
und steuerpolitischen sowie sonstigen Maßnahmen prüfen, die
auf die gleichen Ziele gerichtet sind. Bei der Überprüfung der
Richtlinie sollte berücksichtigt werden, in welchem Umfang
diese Ziele erreicht wurden.

(24) Die Erhebung von Steuern kann im Rahmen der einzelstaatlichen
Politik ein Instrument darstellen, mit dem sich Emissionen aus
Anlagen, die vorübergehend ausgeschlossen sind, begrenzen
lassen.

(25) Politik und Maßnahmen sollten auf Ebene der Mitgliedstaaten
und der Gemeinschaft in allen Wirtschaftssektoren der
Europäischen Union, nicht nur in den Sektoren Industrie und
Energie, durchgeführt werden, um zu erheblichen Emissionsver-
ringerungen zu gelangen. Die Kommission sollte insbesondere
Politik und Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene in Betracht
ziehen, damit der Verkehrssektor einen wesentlichen Beitrag
dazu leistet, dass die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten
ihren Klimaschutzverpflichtungen gemäß dem Kyoto-Protokoll
nachkommen können.

(26) Ungeachtet des vielfältigen Potenzials marktgestützter
Mechanismen sollte die Strategie der Europäischen Union zur
Bekämpfung der Klimaänderung auf der Ausgewogenheit
zwischen dem Gemeinschaftssystem und anderen Arten gemein-
schaftlicher, einzelstaatlicher und internationaler Maßnahmen
beruhen.

(27) Diese Richtlinie steht in Einklang mit den Grundrechten und
befolgt die insbesondere in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union anerkannten Prinzipien.

(28) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbe-
fugnisse (1) erlassen werden.

(29) Da die Kriterien 1, 5 und 7 des Anhangs III nicht im Komitolo-
gieverfahren geändert werden können, sollten Änderungen
hinsichtlich Zeiträumen nach 2012 ausschließlich im Mitentschei-
dungsverfahren erfolgen.

(30) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die Schaffung
eines Gemeinschaftssystems, durch individuelles Handeln der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und
daher wegen des Umfangs und der Auswirkungen der
beabsichtigten Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu
erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
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werden. Gemäß dem in demselben Artikel genannten Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Richtlinie wird ein System für den Handel mit Treibhausga-
semissionszertifikaten in der Gemeinschaft (nachstehend „Gemein-
schaftssystem“ genannt) geschaffen, um auf kosteneffiziente und
wirtschaftlich effiziente Weise auf eine Verringerung von Treibhausgase-
missionen hinzuwirken.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für die Emissionen aus den in Anhang I
aufgeführten Tätigkeiten und die Emissionen der in Anhang II
aufgeführten Treibhausgase.

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Anforderungen gemäß
Richtlinie 96/61/EG.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Zertifikat“ das Zertifikat, das zur Emission von einer Tonne
Kohlendioxidäquivalent in einem bestimmten Zeitraum berechtigt;
es gilt nur für die Erfüllung der Anforderungen dieser Richtlinie
und kann nach Maßgabe dieser Richtlinie übertragen werden;

b) „Emissionen“ die Freisetzung von Treibhausgasen in die
Atmosphäre aus Quellen in einer Anlage;

c) „Treibhausgase“ die in Anhang II aufgeführten Gase;

d) „Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen“ eine
Genehmigung, die gemäß den Artikeln 5 und 6 erteilt wird;

e) „Anlage“ eine ortsfeste technische Einheit, in der eine oder mehrere
der in Anhang I genannten Tätigkeiten sowie andere unmittelbar
damit verbundene Tätigkeiten durchgeführt werden, die mit den an
diesem Standort durchgeführten Tätigkeiten in einem technischen
Zusammenhang stehen und die Auswirkungen auf die Emissionen
und die Umweltverschmutzung haben können;

f) „Betreiber“ eine Person, die eine Anlage betreibt oder besitzt oder
der — sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen —
die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsmacht über den
technischen Betrieb einer Anlage übertragen worden ist;

g) „Person“ jede natürliche oder juristische Person;

h) „neuer Marktteilnehmer“ eine Anlage, die eine oder mehrere der in
Anhang I aufgeführten Tätigkeiten durchführt und der nach
Übermittlung des nationalen Zuteilungsplans an die Kommission
eine Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen oder infolge
einer Änderung der Art oder Funktionsweise oder einer
Erweiterung der Anlage eine entsprechende aktualisierte
Genehmigung erteilt wurde;

i) „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere Personen sowie gemäß den
nationalen Rechtsvorschriften oder der nationalen Praxis Zusammen-
schlüsse, Organisationen oder Gruppen von Personen;

j) „Tonne Kohlendioxidäquivalent“ eine metrische Tonne
Kohlendioxid (CO

2
) oder eine Menge eines anderen in Anhang II
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aufgeführten Treibhausgases mit einem äquivalenten Erderwär-
mungspotenzial ;

k) „Anlage-I-Vertragspartei“ eine gemäß Artikel 1 Absatz 7 des Kyoto-
Protokolls in Anlage I des Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) aufgeführte
Vertragspartei, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert hat;

l) „Projektmaßnahme“ eine Projektmaßnahme, die von einer oder
mehreren Anlage-I-Vertragspartei(en) gemäß Artikel 6 bzw. Artikel
12 des Kyoto-Protokolls und den im Rahmen des UNFCCC oder
des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen gebilligt wurde;

m) „Emissionsreduktionseinheit“ oder „ERU“ eine nach Artikel 6 des
Kyoto-Protokolls und den im Rahmen des UNFCCC oder des
Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen ausgestellte Einheit;

n) „zertifizierte Emissionsreduktion“ oder „CER“ eine nach Artikel 12
des Kyoto-Protokolls und den im Rahmen des UNFCCC oder des
Kyoto-Protokolls getroffenen Entscheidungen ausgestellte Einheit.

Artikel 4

Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab dem 1. Januar 2005 Anlagen
die in Anhang I genannten Tätigkeiten, bei denen die für diese
Tätigkeiten spezifizierten Emissionen entstehen, nur durchführen, wenn
der Betreiber über eine Genehmigung verfügt, die von einer zuständigen
Behörde gemäß den Artikeln 5 und 6 erteilt wurde, oder wenn die
Anlage gemäß Artikel 27 vorübergehend aus dem Gemeinschaftssystem
ausgeschlossen wurde.

Artikel 5

Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Emission von
Treibhausgasen

An die zuständige Behörde gerichtete Anträge auf Erteilung von
Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen müssen Angaben zu
folgenden Punkten enthalten:

a) Anlage und dort durchgeführte Tätigkeiten und verwendete
Technologie,

b) Rohmaterialien und Hilfsstoffe, deren Verwendung wahrscheinlich
mit Emissionen von in Anhang I aufgeführten Gasen verbunden ist,

c) Quellen der Emissionen von in Anhang I aufgeführten Gasen aus der
Anlage und

d) geplante Maßnahmen zur Überwachung und Berichterstattung
betreffend Emissionen im Einklang mit den gemäß Artikel 14
erlassenen Leitlinien.

Dem Antrag ist eine nicht-technische Zusammenfassung der in
Unterabsatz 1 genannten Punkte beizufügen.

Artikel 6

Voraussetzungen für die Erteilung und Inhalt der Genehmigung zur
Emission von Treibhausgasen

(1) Die zuständige Behörde erteilt eine Genehmigung zur Emission
von Treibhausgasen, durch die die Emission von Treibhausgasen aus
der gesamten Anlage oder aus Teilen davon genehmigt wird, wenn sie
davon überzeugt ist, dass der Betreiber in der Lage ist, die Emissionen
zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten.

Eine Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen kann sich auf eine
oder mehrere vom selben Betreiber am selben Standort betriebene
Anlagen beziehen.
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(2) Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen enthalten
folgende Angaben:

a) Name und Anschrift des Betreibers,

b) Beschreibung der Tätigkeiten und Emissionen der Anlage,

c) Überwachungsauflagen, in denen Überwachungsmethode und
-häufigkeit festgelegt sind,

d) Auflagen für die Berichterstattung und

e) eine Verpflichtung zur Abgabe von Zertifikaten in Höhe der — nach
Artikel 15 geprüften — Gesamtemissionen der Anlage in jedem
Kalenderjahr binnen vier Monaten nach Jahresende.

Artikel 7

Änderungen im Zusammenhang mit den Anlagen

Der Betreiber unterrichtet die zuständige Behörde von allen geplanten
Änderungen der Art oder Funktionsweise der Anlage sowie für eine
Erweiterung der Anlage, die eine Aktualisierung der Genehmigung zur
Emission von Treibhausgasen erfordern könnten. Bei Bedarf aktualisiert
die zuständige Behörde die Genehmigung. Ändert sich die Identität des
Anlagenbetreibers, so aktualisiert die zuständige Behörde die
Genehmigung in Bezug auf Name und Anschrift des neuen Betreibers.

Artikel 8

Abstimmung mit der Richtlinie 96/61/EG

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher-
zustellen, dass bei Anlagen, deren Tätigkeiten in Anhang I der
Richtlinie 96/61/EG aufgeführt sind, die Voraussetzungen und das
Verfahren für die Erteilung einer Genehmigung zur Emission von
Treibhausgasen mit denjenigen für die in jener Richtlinie vorgesehene
Genehmigung abgestimmt werden. Die Anforderungen der Artikel 5, 6
und 7 der vorliegenden Richtlinie können in die Verfahren gemäß der
Richtlinie 96/61/EG integriert werden.

Artikel 9

Nationaler Zuteilungsplan

(1) Die Mitgliedstaaten stellen für jeden in Artikel 11 Absätze 1 und
2 genannten Zeitraum einen nationalen Plan auf, aus dem hervorgeht,
wie viele Zertifikate sie insgesamt für diesen Zeitraum zuzuteilen
beabsichtigen und wie sie die Zertifikate zuzuteilen gedenken. Dieser
Plan ist auf objektive und transparente Kriterien zu stützen,
einschließlich der in Anhang III genannten Kriterien, wobei die
Bemerkungen der Öffentlichkeit angemessen zu berücksichtigen sind.
Die Kommission erarbeitet unbeschadet des Vertrags bis spätestens 31.
Dezember 2003 eine Anleitung zur Anwendung der in Anhang III
aufgeführten Kriterien.

Für den in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraum wird der Plan
spätestens am 31. März 2004 veröffentlicht und der Kommission und
den übrigen Mitgliedstaaten übermittelt. Für die folgenden Zeiträume
werden die Pläne mindestens achtzehn Monate vor Beginn des
betreffenden Zeitraums veröffentlicht und der Kommission und den
übrigen Mitgliedstaaten übermittelt.

(2) Die nationalen Zuteilungspläne werden in dem in Artikel 23
Absatz 1 genannten Ausschuss erörtert.

(3) Innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung eines nationalen
Zuteilungsplans durch einen Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 kann die
Kommission den Plan oder einen Teil davon ablehnen, wenn er mit
den in Anhang III aufgeführten Kriterien oder mit Artikel 10
unvereinbar ist. Der Mitgliedstaat trifft eine Entscheidung nach Artikel
11 Absatz 1 oder 2 nur dann, wenn Änderungsvorschläge von der
Kommission akzeptiert werden. Ablehnende Entscheidungen sind von
der Kommission zu begründen.
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Artikel 10

Zuteilungsmethode

Für den am 1. Januar 2005 beginnenden Dreijahreszeitraum teilen die
Mitgliedstaaten mindestens 95 % der Zertifikate kostenlos zu. Für den
am 1. Januar 2008 beginnenden Fünfjahreszeitraum teilen die Mitglied-
staaten mindestens 90 % der Zertifikate kostenlos zu.

Artikel 11

Zuteilung und Vergabe von Zertifikaten

(1) Für den am 1. Januar 2005 beginnenden Dreijahreszeitraum
entscheidet jeder Mitgliedstaat über die Gesamtzahl der Zertifikate, die
er für diesen Zeitraum zuteilen wird, sowie über die Zuteilung dieser
Zertifikate an die Betreiber der einzelnen Anlagen. Diese Entscheidung
wird mindestens drei Monate vor Beginn des Zeitraums getroffen, und
zwar auf der Grundlage des gemäß Artikel 9 aufgestellten nationalen
Zuteilungsplans, im Einklang mit Artikel 10 und unter angemessener
Berücksichtigung der Bemerkungen der Öffentlichkeit.

(2) Für den am 1. Januar 2008 beginnenden Fünfjahreszeitraum und
jeden folgenden Fünfjahreszeitraum entscheidet jeder Mitgliedstaat über
die Gesamtzahl der Zertifikate, die er für diesen Zeitraum zuteilen wird,
und leitet das Verfahren für die Zuteilung dieser Zertifikate an die
Betreiber der einzelnen Anlagen ein. Diese Entscheidung wird
mindestens zwölf Monate vor Beginn des betreffenden Zeitraums
getroffen, und zwar auf der Grundlage des gemäß Artikel 9
aufgestellten nationalen Zuteilungsplans des Mitgliedstaats, im
Einklang mit Artikel 10 und unter angemessener Berücksichtigung der
Bemerkungen der Öffentlichkeit.

(3) Entscheidungen gemäß Absatz 1 oder 2 müssen im Einklang mit
dem Vertrag, insbesondere mit den Artikeln 87 und 88, stehen. Bei der
Entscheidung über die Zuteilung berücksichtigen die Mitgliedstaaten die
Notwendigkeit, neuen Marktteilnehmern den Zugang zu Zertifikaten zu
ermöglichen.

(4) Die zuständige Behörde vergibt einen Teil der Gesamtmenge der
Zertifikate bis zum 28. Februar jeden Jahres des in Absatz 1 oder 2
genannten Zeitraums.

Artikel 11a

Nutzung von CER und ERU aus Projektmaßnahmen im Gemein-
schaftssystem

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten den
Betreibern die Nutzung von CER und ERU aus Projektmaßnahmen im
Rahmen des Gemeinschaftssystems für den jeweiligen in Artikel 11
Absatz 2 genannten Zeitraum bis zu einem Prozentanteil der Zuteilung
von Zertifikaten für die einzelnen Anlagen, der von den einzelnen
Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Zuteilungsplan für den betreffenden
Zeitraum festzulegen ist, genehmigen. Hierbei wird von dem
Mitgliedstaat ein sofort wieder abzugebendes Zertifikat vergeben, im
Austausch gegen eine CER oder ERU, die auf diesen Betreiber in dem
nationalen Verzeichnis seines Mitgliedstaates eingetragen ist.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten während
des in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraums den Betreibern die
Nutzung von CER aus Projektmaßnahmen im Rahmen des Gemein-
schaftssystems genehmigen. Hierbei wird von dem Mitgliedstaat ein
sofort wieder abzugebendes Zertifikat im Austausch gegen eine CER
vergeben. Die Mitgliedstaaten löschen CER, die während des in Artikel
11 Absatz 1 genannten Zeitraums von den Betreibern genutzt worden
sind.
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(3) Alle CER und ERU, die aufgrund des UNFCCC und des Kyoto-
Protokolls und der in diesem Rahmen im Folgenden gefassten
Beschlüsse ausgestellt worden sind und genutzt werden dürfen, können
im Gemeinschaftssystem genutzt werden:

a) Abweichend hiervon gilt, in Anerkennung der Tatsache, dass die
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem UNFCCC und dem Kyoto-
Protokoll und den in diesem Rahmen gefassten Beschlüssen darauf
verzichten müssen, CER und ERU, die aus Nuklearanlagen
stammen, zu nutzen, um ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 3
Absatz 1 des Kyoto-Protokolls und der Entscheidung 2002/358/EG
nachzukommen, dass die Betreiber darauf verzichten müssen, aus
solchen Anlagen stammende CER und ERU im Rahmen des
Gemeinschaftssystems während des in Artikel 11 Absatz 1
genannten Zeitraums und des ersten Fünfjahreszeitraums gemäß
Artikel 11 Absatz 2 zu nutzen

und

b) ausgenommen sind auch Projektmaßnahmen in den Bereichen
Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft.

Artikel 11b

Projektmaßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten haben alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um zu gewährleisten, dass Referenzszenarien für Projektmaß-
nahmen im Sinne der Definition der im Rahmen des UNFCCC oder des
Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüsse, die in Ländern durchgeführt
werden sollen, die mit der EU einen Beitrittsvertrag unterzeichnet
haben, dem gemeinschaftlichen Besitzstand voll und ganz entsprechen,
einschließlich den in diesem Beitrittsvertrag festgehaltenen befristeten
Ausnahmen.

(2) Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 müssen die Mitgliedstaaten, in
denen Projektmaßnahmen durchgeführt werden, gewährleisten, dass für
die Reduzierung oder Begrenzung von Treibhausgasemissionen aus
Anlagen, die unter diese Richtlinie fallen, keine ERU oder CER
zugeteilt werden.

(3) Bis zum 31. Dezember 2012 können ERU und CER im Fall von
Projektmaßnahmen im Rahmen von JI und CDM, die die Emissionen
einer unter diese Richtlinie fallenden Anlage unmittelbar verringern
oder begrenzen, nur dann ausgestellt werden, wenn von dem Betreiber
der Anlage Zertifikate in gleicher Anzahl gelöscht werden.

(4) Bis zum 31. Dezember 2012 können ERU und CER im Fall von
Projektmaßnahmen im Rahmen von JI und CDM, die die Emissionen
einer unter diese Richtlinie fallenden Anlage indirekt verringern oder
begrenzen, nur dann ausgestellt werden, wenn Zertifikate in gleicher
Anzahl aus dem nationalen Register des Mitgliedstaats gelöscht
werden, aus dem die ERU bzw. CER kommen.

(5) Ein Mitgliedstaat, der privaten oder öffentlichen Stellen die
Teilnahme an Projektmaßnahmen genehmigt, bleibt für die Erfüllung
seiner Verpflichtungen aus dem UNFCCC und dem Kyoto-Protokoll
verantwortlich und sorgt dafür, dass die Teilnahme in Übereinstimmung
mit den aufgrund des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls verabschie-
deten einschlägigen Leitlinien, Modalitäten und Verfahren erfolgt.

(6) Im Fall von Projektmaßnahmen zur Erzeugung von Elektrizität
aus Wasserkraft mit einer Erzeugungskapazität von über 20 MW
gewährleisten die Mitgliedstaaten bei der Genehmigung solcher Projekt-
maßnahmen, dass die einschlägigen internationalen Kriterien und
Leitlinien, einschließlich der des Abschlussberichts 2000 „Staudämme
und Entwicklung: ein neuer Rahmen zur Entscheidungsfindung“ der
Weltkommission für Staudämme, während der Entwicklung dieser
Projektmaßnahmen eingehalten werden.

(7) Bestimmungen zur Umsetzung der Absätze 3 und 4, besonders
soweit es um die Vermeidung einer doppelten Erfassung geht, und zur
Umsetzung von Absatz 5, in Fällen, in denen das Gastgeberland alle
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Teilnehmervoraussetzungen für JI-Projektmaßnahmen erfüllt, sind
gemäß Artikel 23 Absatz 2 zu verabschieden.

Artikel 12

Übertragung, Abgabe und Löschung von Zertifikaten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zertifikate übertragbar
sind zwischen

a) Personen innerhalb der Gemeinschaft,

b) Personen innerhalb der Gemeinschaft und Personen in Drittländern,
in denen diese Zertifikate nach dem in Artikel 25 genannten
Verfahren anerkannt werden, wobei nur die Beschränkungen
Anwendung finden, die in dieser Richtlinie geregelt sind oder
gemäß dieser Richtlinie erlassen werden.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zertifikate, die von der
zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates vergeben wurden,
für die Erfüllung der Verpflichtungen eines Betreibers aus Absatz 3
genutzt werden können.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Betreiber für jede
Anlage bis spätestens 30. April jeden Jahres eine Anzahl von
Zertifikaten abgibt, die den — nach Artikel 15 geprüften — Gesamt-
emissionen der Anlage im vorhergehenden Kalenderjahr entspricht, und
dass diese Zertifikate anschließend gelöscht werden.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen durch die notwendigen Maßnahmen
sicher, dass Zertifikate jederzeit gelöscht werden, wenn der Inhaber
dies beantragt.

Artikel 13

Gültigkeit der Zertifikate

(1) Die Zertifikate sind gültig für Emissionen während des in Artikel
11 Absatz 1 oder 2 genannten Zeitraums, für den sie vergeben werden.

(2) Vier Monate nach Beginn des ersten in Artikel 11 Absatz 2
genannten Fünfjahreszeitraums werden Zertifikate, die nicht mehr
gültig sind und nicht gemäß Artikel 12 Absatz 3 abgegeben und
gelöscht wurden, von der zuständigen Behörde gelöscht.

Die Mitgliedstaaten können Zertifikate an Personen für den laufenden
Zeitraum vergeben, um Zertifikate zu ersetzen, die diese Personen
besaßen und die gemäß Unterabsatz 1 gelöscht wurden.

(3) Vier Monate nach Beginn jedes folgenden in Artikel 11 Absatz 2
genannten Fünfjahreszeitraums werden Zertifikate, die nicht mehr gültig
sind und nicht gemäß Artikel 12 Absatz 3 abgegeben und gelöscht
wurden, von der zuständigen Behörde gelöscht.

Die Mitgliedstaaten vergeben Zertifikate an Personen für den laufenden
Zeitraum, um Zertifikate zu ersetzen, die diese Personen besaßen und
die gemäß Unterabsatz 1 gelöscht wurden.

Artikel 14

Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend
Emissionen

(1) Die Kommission verabschiedet bis zum 30. September 2003 nach
dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren Leitlinien für die
Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen aus in
Anhang I aufgeführten Tätigkeiten von für diese Tätigkeiten
spezifizierten Treibhausgasen. Die Leitlinien basieren auf den in
Anhang IV dargestellten Grundsätzen für die Überwachung und Bericht-
erstattung.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Emissionen im
Einklang mit den Leitlinien überwacht werden.
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(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jeder Betreiber einer
Anlage der zuständigen Behörde über die Emissionen dieser Anlage in
jedem Kalenderjahr nach Ende dieses Jahres im Einklang mit den
Leitlinien Bericht erstattet.

Artikel 15

Prüfung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von den Betreibern gemäß
Artikel 14 Absatz 3 vorgelegten Berichte anhand der Kriterien des
Anhangs V geprüft werden und die zuständige Behörde hiervon
unterrichtet wird.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Betreiber, dessen Bericht bis
zum 31. März jeden Jahres in Bezug auf die Emissionen des Vorjahres
nicht gemäß den Kriterien des Anhangs V als zufrieden stellend
bewertet wurde, keine weiteren Zertifikate übertragen kann, bis ein
Bericht dieses Betreibers als zufrieden stellend bewertet wurde.

Artikel 16

Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen fest, die
bei einem Verstoß gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen
nationalen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen die notwendigen
Maßnahmen, um die Durchsetzung dieser Vorschriften zu gewährleisten.
Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften
spätestens am 31. Dezember 2003 mit und melden ihr spätere
Änderungen unverzüglich.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Namen der Betreiber,
die gegen die Verpflichtungen nach Artikel 12 Absatz 3 zur Abgabe
einer ausreichenden Anzahl von Zertifikaten verstoßen, veröffentlicht
werden.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Betreibern, die nicht bis
zum 30. April jeden Jahres eine ausreichende Anzahl von Zertifikaten
zur Abdeckung ihrer Emissionen im Vorjahr abgeben, eine Sanktion
wegen Emissionsüberschreitung auferlegt wird. Die Sanktion wegen
Emissionsüberschreitung beträgt für jede von der Anlage ausgestoßene
Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die der Betreiber keine Zertifikate
abgegeben hat, 100 EUR. Die Zahlung der Sanktion entbindet den
Betreiber nicht von der Verpflichtung, Zertifikate in Höhe dieser Emis-
sionsüberschreitung abzugeben, wenn er die Zertifikate für das folgende
Kalenderjahr abgibt.

(4) Während des am 1. Januar 2005 beginnenden Dreijahreszeitraums
verhängen die Mitgliedstaaten für jede von der Anlage ausgestoßene
Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die der Betreiber keine Zertifikate
abgegeben hat, eine niedrigere Sanktion wegen Emissionsüberschreitung
in Höhe von 40 EUR. Die Zahlung der Sanktion entbindet den Betreiber
nicht von der Verpflichtung, Zertifikate in Höhe dieser Emissionsüber-
schreitung abzugeben, wenn er die Zertifikate für das folgende
Kalenderjahr abgibt.

Artikel 17

Zugang zu Informationen

Entscheidungen über die Zuteilung von Zertifikaten, Informationen über
Projektmaßnahmen, an denen ein Mitgliedstaat teilnimmt oder an denen
sich private oder öffentliche Stellen mit Genehmigung des
Mitgliedstaats beteiligen, und die in der Genehmigung zur Emission
von Treibhausgasen vorgeschriebenen Emissionsberichte, die von der
zuständigen Stelle bereitgehalten werden, sind in Übereinstimmung mit
der Richtlinie 2003/4/EG der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Artikel 18

Zuständige Behörde

Die Mitgliedstaaten sorgen für die Schaffung des für die Durchführung
dieser Richtlinie geeigneten verwaltungstechnischen Rahmens,
einschließlich der Benennung der entsprechenden zuständigen Behörde
(n). Wird mehr als eine zuständige Behörde benannt, so muss die
Tätigkeit der betreffenden Behörden im Rahmen dieser Richtlinie
koordiniert werden.

Die Mitgliedstaaten müssen insbesondere die Koordinierung zwischen
der von ihnen benannten Anlaufstelle für die Genehmigung der Projekt-
maßnahmen, die nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a des Kyoto-
Protokolls vorgeschlagen werden, und ihrer für die Umsetzung von
Artikel 12 des Kyoto-Protokolls benannten zuständigen Stelle
gewährleisten, die jeweils gemäß den im Rahmen des UNFCCC oder
des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen bestimmt werden.

Artikel 19

Register

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Einrichtung und
Aktualisierung eines Registers, um die genaue Verbuchung von
Vergabe, Besitz, Übertragung und Löschung von Zertifikaten zu
gewährleisten. Die Mitgliedstaaten können ihre Register im Rahmen
eines konsolidierten Systems gemeinsam mit einem oder mehreren
anderen Mitgliedstaaten führen.

(2) Jede Person kann Inhaber von Zertifikaten sein. Das Register ist
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und in getrennte Konten
aufzugliedern, um die Zertifikate der einzelnen Personen zu erfassen,
an die und von denen Zertifikate vergeben oder übertragen werden.

(3) Im Hinblick auf die Durchführung dieser Richtlinie erlässt die
Kommission nach dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren
eine Verordnung über ein standardisiertes und sicheres Registrierungs-
system in Form standardisierter elektronischer Datenbanken mit
gemeinsamen Datenelementen zur Verfolgung von Vergabe, Besitz,
Übertragung und Löschung von Zertifikaten, zur Gewährleistung des
Zugangs der Öffentlichkeit und angemessener Vertraulichkeit und um
sicherzustellen, dass keine Übertragungen erfolgen, die mit den
Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll unvereinbar sind.
►M1 Diese Verordnung wird auch Bestimmungen zur Nutzung und
Identifizierung von CER und ERU zur Nutzung im Rahmen des
Gemeinschaftssystems sowie zur Überwachung des Umfangs dieser
Nutzung enthalten. ◄

Artikel 20

Zentralverwalter

(1) Die Kommission benennt einen Zentralverwalter, um ein
unabhängiges Transaktionsprotokoll über Vergabe, Übertragung und
Löschung der Zertifikate zu führen.

(2) Der Zentralverwalter führt anhand des unabhängigen Transak-
tionsprotokolls eine automatisierte Kontrolle jeder Transaktion in den
Registern durch, um sicherzustellen, dass keine Unregelmäßigkeiten
bezüglich Vergabe, Übertragung und Löschung der Zertifikate vorliegen.

(3) Werden bei der automatisierten Kontrolle Unregelmäßigkeiten
festgestellt, so unterrichtet der Zentralverwalter den bzw. die
betreffenden Mitgliedstaaten, die die fraglichen Transaktionen oder
weitere Transaktionen im Zusammenhang mit den betreffenden
Zertifikaten nicht in das bzw. die Register eintragen, bis die Unregelmä-
ßigkeiten beseitigt sind.
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Artikel 21

Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission jedes Jahr einen
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor. ►M1 Besonders
berücksichtigt werden in diesem Bericht die Regelungen für die
Zuteilung der Zertifikate, die Nutzung von ERU und CER im Rahmen
des Gemeinschaftssystems, die Führung der Register, die Anwendung
der Leitlinien für Überwachung und Berichterstattung, die Prüfung
sowie Fragen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Richtlinie und
der steuerlichen Behandlung der Zertifikate, falls zutreffend. ◄ Der
erste Bericht ist der Kommission bis zum 30. Juni 2005 zu
übermitteln. Der Bericht ist auf der Grundlage eines Fragebogens bzw.
einer Vorlage zu erstellen, der bzw. die von der Kommission gemäß
dem Verfahren des Artikels 6 der Richtlinie 91/692/EWG entworfen
wurde. Der Fragebogen bzw. die Vorlage wird den Mitgliedstaaten
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Frist für die Übermittlung des
ersten Berichts zugesandt.

(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Berichte
veröffentlicht die Kommission binnen drei Monaten nach Eingang der
Berichte aus den Mitgliedstaaten einen Bericht über die Anwendung
dieser Richtlinie.

(3) Die Kommission trifft Vorkehrungen für einen Informationsaus-
tausch zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über
Entwicklungen in Bezug auf die Zuteilung, die Nutzung von ERU und
CER im Rahmen des Gemeinschaftssystems, die Führung der Register,
die Überwachung, Berichterstattung, Prüfung und Einhaltung der
Vorschriften dieser Richtlinie.

Artikel 21a

Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten

Gemäß dem UNFCCC, dem Kyoto-Protokoll und den zu ihrer
Umsetzung getroffenen Entscheidungen bemühen sich die Kommission
und die Mitgliedstaaten darum, den Aufbau von Kapazitäten in
Entwicklungs- und in Transformationsländern auf eine Art und Weise
zu unterstützen, die es ihnen ermöglicht, JI und CDM in vollem
Umfang so zu nutzen, dass sie ihre Strategien für eine nachhaltige
Entwicklung ergänzen und die Beteiligung von Einrichtungen bei der
Entwicklung und Durchführung von JI- und CDM-Projektmaßnahmen
erleichtert wird.

Artikel 22

Änderungen des Anhangs III

Unter Berücksichtigung der in Artikel 21 vorgesehenen Berichte und der
bei der Anwendung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen kann die
Kommission Anhang III mit Ausnahme der Kriterien 1, 5 und 7 für den
Zeitraum 2008 bis 2012 nach dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten
Verfahren ändern.

Artikel 23

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 8 der Entscheidung
93/389/EWG eingesetzten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen
Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Artikel 24

Verfahren für die einseitige Einbeziehung zusätzlicher Tätigkeiten
und Gase

(1) Ab 2008 können die Mitgliedstaaten im Einklang mit dieser
Richtlinie den Handel mit Emissionszertifikaten auf nicht in Anhang I
aufgeführte Tätigkeiten, Anlagen und Treibhausgase ausweiten, sofern
die Einbeziehung solcher Tätigkeiten, Anlagen und Treibhausgase von
der Kommission nach dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren
unter Berücksichtigung aller einschlägigen Kriterien, insbesondere der
Auswirkungen auf den Binnenmarkt, möglicher Wettbewerbsverzer-
rungen, der Umweltwirksamkeit der Regelung und der Zuverlässigkeit
des vorgesehenen Überwachungs- und Berichterstattungsverfahrens,
gebilligt wird.

Ab 2005 können die Mitgliedstaaten unter denselben Voraussetzungen
den Handel mit Emissionszertifikaten auf Anlagen ausweiten, die in
Anhang I aufgeführte Tätigkeiten durchführen und bei denen die dort
vorgesehenen Kapazitätsgrenzen nicht erreicht werden.

(2) Zuteilungen für Anlagen, die derartige Tätigkeiten durchführen,
sind in den in Artikel 9 genannten nationalen Zuteilungsplänen zu
erfassen.

(3) Die Kommission kann aus eigener Initiative bzw. muss auf
Ersuchen eines Mitgliedstaats Leitlinien für die Überwachung und
Berichterstattung betreffend Emissionen aus Tätigkeiten, Anlagen und
Treibhausgasen, die nicht in Anhang I aufgeführt sind, nach dem in
Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren festlegen, wenn die
Überwachung und die Berichterstattung in Bezug auf diese Emissionen
mit ausreichender Genauigkeit erfolgen kann.

(4) Werden derartige Maßnahmen eingeführt, so ist bei den nach
Artikel 30 durchzuführenden Überprüfungen auch zu prüfen, ob
Anhang I dahin gehend geändert werden sollte, dass Emissionen aus
diesen Tätigkeiten in gemeinschaftsweit harmonisierter Weise in den
Anhang aufgenommen werden.

Artikel 25

Verknüpfung mit anderen Systemen für den Handel mit Treibhaus-
gasemissionen

(1) Mit den in Anhang B des Kyoto-Protokolls aufgeführten
Drittländern, die das Protokoll ratifiziert haben, sollten im Hinblick auf
die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate, die im Rahmen des
Gemeinschaftssystems und anderer Systeme für den Handel mit Treib-
hausgasemissionen erteilt wurden, gemäß Artikel 300 des Vertrags
Abkommen geschlossen werden.

(2) Wurde ein Abkommen im Sinne von Absatz 1 geschlossen, so
erarbeitet die Kommission nach dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten
Verfahren die erforderlichen Vorschriften für die gegenseitige
Anerkennung der Zertifikate im Rahmen dieses Abkommens.

Artikel 26

Änderung der Richtlinie 96/61/EG

In Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 96/61/EG werden folgende
Unterabsätze angefügt:

„Sind Treibhausgasemissionen einer Anlage in Anhang I der
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (*) in Zusammenhang
mit einer in dieser Anlage durchgeführten Tätigkeit aufgeführt, so
enthält die Genehmigung keine Emissionsgrenzwerte für direkte
Emissionen dieses Gases, es sei denn, dies ist erforderlich, um
sicherzustellen, dass keine erhebliche lokale Umweltverschmutzung
bewirkt wird.
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Den Mitgliedstaaten steht es frei, für die in Anhang I der Richtlinie
2003/87/EG aufgeführten Tätigkeiten keine Energieeffizienzanforde-
rungen in Bezug auf Verbrennungseinheiten oder andere Einheiten
am Standort, die Kohlendioxid ausstoßen, festzulegen.

Falls erforderlich, wird die Genehmigung durch die zuständigen
Behörden entsprechend geändert.

Die vorstehenden drei Unterabsätze gelten nicht für Anlagen, die
gemäß Artikel 27 der Richtlinie 2003/87/EG vorübergehend aus
dem System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten
in der Gemeinschaft ausgeschlossen sind.

(*) ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.“

Artikel 27

Vorübergehender Ausschluss bestimmter Anlagen

(1) Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission beantragen, dass
Anlagen vorübergehend, jedoch höchstens bis zum 31. Dezember 2007
aus dem Gemeinschaftssystem ausgeschlossen werden. In jedem Antrag
sind alle diese Anlagen einzeln aufzuführen; der Antrag ist zu veröffent-
lichen.

(2) Stellt die Kommission nach Berücksichtigung etwaiger
Bemerkungen der Öffentlichkeit zu diesem Antrag nach dem in Artikel
23 Absatz 2 genannten Verfahren fest, dass die Anlagen

a) infolge der einzelstaatlichen Politik ihre Emissionen ebenso weit
begrenzen, wie sie dies tun würden, wenn sie dieser Richtlinie
unterworfen wären,

b) Überwachungs-, Berichterstattungs- und Prüfungsanforderungen
unterliegen, die denen der Artikel 14 und 15 gleichwertig sind, und

c) bei Nichterfüllung der nationalen Anforderungen Sanktionen
unterliegen, die den in Artikel 16 Absätze 1 und 4 aufgeführten
Sanktionen zumindest gleichwertig sind,

so sieht sie den vorübergehenden Ausschluss dieser Anlagen aus dem
Gemeinschaftssystem vor.

Es ist zu gewährleisten, dass es nicht zu Beeinträchtigungen des
Binnenmarkts kommt.

Artikel 28

Anlagenfonds

(1) Die Mitgliedstaaten können den Betreibern von Anlagen, die eine
der in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten durchführen, erlauben, einen
Fonds von Anlagen aus demselben Tätigkeitsbereich für den in Artikel
11 Absatz 1 genannten Zeitraum und/oder für den in Artikel 11 Absatz
2 genannten ersten Fünfjahreszeitraum gemäß den Absätzen 2 bis 6 des
vorliegenden Artikels zu bilden.

(2) Die Betreiber, die eine in Anhang I aufgeführte Tätigkeit
durchführen und einen Fonds bilden möchten, stellen bei der
zuständigen Behörde einen Antrag, wobei sie die Anlagen und den
Zeitraum angeben, für den sie einen Fonds bilden wollen, und den
Nachweis erbringen, dass ein Treuhänder in der Lage sein wird, die in
den Absätzen 3 und 4 genannten Verpflichtungen zu erfüllen.

(3) Die Betreiber, die einen Fonds bilden wollen, benennen einen
Treuhänder, für den Folgendes gilt:

a) An den Treuhänder wird abweichend von Artikel 11 die
Gesamtmenge der je Anlage der Betreiber errechneten Zertifikate
vergeben;

b) der Treuhänder ist abweichend von Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e)
und Artikel 12 Absatz 3 verantwortlich für die Abgabe von
Zertifikate, die den Gesamtemissionen der Anlagen im Fonds
entsprechen;
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c) der Treuhänder darf keine weiteren Übertragungen durchführen, falls

der Bericht eines Betreibers im Rahmen der Prüfung gemäß Artikel
15 Absatz 2 als nicht zufrieden stellend bewertet wurde.

(4) Abweichend von Artikel 16 Absätze 2, 3 und 4 werden die
Sanktionen für Verstöße gegen die Verpflichtungen zur Abgabe einer
ausreichenden Anzahl von Zertifikaten, um die Gesamtemissionen aus
den Anlagen im Fonds abzudecken, gegen den Treuhänder verhängt.

(5) Ein Mitgliedstaat, der die Bildung eines oder mehrerer Fonds
erlauben möchte, reicht den in Absatz 2 genannten Antrag bei der
Kommission ein. Unbeschadet der Bestimmungen des Vertrags kann
die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Eingang einen
Antrag ablehnen, der die Anforderungen dieser Richtlinie nicht erfüllt.
Eine solche Entscheidung ist zu begründen. Wird der Antrag abgelehnt,
so darf der Mitgliedstaat die Bildung des Fonds nur erlauben, wenn
Änderungsvorschläge von der Kommission akzeptiert werden.

(6) Falls der Treuhänder den in Absatz 4 genannten Sanktionen nicht
nachkommt, ist jeder Betreiber einer Anlage im Fonds nach Artikel 12
Absatz 3 und Artikel 16 für Emissionen seiner eigenen Anlage
verantwortlich.

Artikel 29

Höhere Gewalt

(1) Während des in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraums können
die Mitgliedstaaten bei der Kommission beantragen, dass für bestimmte
Anlagen in Fällen höherer Gewalt zusätzliche Zertifikate vergeben
werden dürfen. Die Kommission stellt fest, ob nachweislich höhere
Gewalt vorliegt, und gestattet in diesem Fall die Vergabe zusätzlicher,
nicht übertragbarer Zertifikate durch den betreffenden Mitgliedstaat an
die Betreiber der betreffenden Anlagen.

(2) Die Kommission stellt bis spätestens 31. Dezember 2003
unbeschadet der Bestimmungen des Vertrags Leitlinien auf, in denen
die Umstände dargelegt sind, unter denen nachweislich höhere Gewalt
vorliegt.

Artikel 30

Überprüfung und weitere Entwicklung

(1) Auf der Grundlage der Fortschritte bei der Überwachung der
Treibhausgasemissionen kann die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2004 einen Vorschlag
unterbreiten, wonach Anhang I dahin gehend geändert wird, dass
andere Tätigkeiten und Emissionen anderer in Anhang II aufgeführter
Treibhausgase aufgenommen werden.

(2) Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Anwendung dieser
Richtlinie und der Fortschritte bei der Überwachung der Treibhausgase-
missionen sowie angesichts der Entwicklungen auf internationaler Ebene
erstellt die Kommission einen Bericht über die Anwendung dieser
Richtlinie, in dem sie auf folgende Punkte eingeht:

a) die Frage, wie und ob Anhang I dahin gehend geändert werden
sollte, dass im Hinblick auf eine weitere Steigerung der wirtschaft-
lichen Effizienz des Systems andere betroffene Sektoren, wie etwa
die Sektoren Chemie, Aluminium und Verkehr, andere Tätigkeiten
und Emissionen anderer in Anhang II aufgeführter Treibhausgase
aufgenommen werden;

b) den Zusammenhang zwischen dem Emissionszertifikatehandel auf
Gemeinschaftsebene und dem internationalen Emissionshandel, der
im Jahr 2008 beginnen wird;

c) die weitere Harmonisierung der Zuteilungsmethode (einschließlich
Versteigerung für die Zeit nach 2012) und der Kriterien für die
nationalen Zuteilungspläne gemäß Anhang III;
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d) die Nutzung von Gutschriften aus Projektmaßnahmen einschließlich

der Notwendigkeit zur Harmonisierung der zulässigen Nutzungen
von ERU und CER im Gemeinschaftssystem;

e) das Verhältnis des Emissionshandels zu anderen auf Ebene der
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft durchgeführten Politiken und
Maßnahmen, einschließlich der Besteuerung, mit denen die gleichen
Ziele verfolgt werden;

f) die Frage, ob es zweckmäßig wäre, ein einziges Gemeinschaftsre-
gister einzurichten;

g) die Höhe der Sanktionen wegen Emissionsüberschreitung, unter
anderem unter Berücksichtigung der Inflation;

h) das Funktionieren des Marktes für Emissionszertifikate,
insbesondere im Hinblick auf etwaige Marktstörungen;

i) die Frage, wie das Gemeinschaftssystem an eine erweiterte
Europäische Union angepasst werden kann;

j) die Einrichtung von Anlagenfonds;

k) die Frage, ob es möglich ist, gemeinschaftsweite Benchmarks als
Grundlage für die Zuteilung zu entwickeln, wobei die besten
verfügbaren Techniken und Kosten-Nutzen-Analysen zu berücksich-
tigen sind;

l) die Auswirkung der projektbezogenen Mechanismen auf die Gastge-
berländer, insbesondere auf ihre Entwicklungsziele, die Feststellung,
ob JI- und CDM-Projektmaßnahmen zur Erzeugung von Strom aus
Wasserkraft mit einer Erzeugungskapazität von über 500 MW
gebilligt wurden, die negative ökologische oder soziale
Auswirkungen haben, und die künftige Nutzung von CER und
ERU, die sich aus solchen Projektmaßnahmen zur Erzeugung von
Strom aus Wasserkraft im Rahmen des Gemeinschaftssystems
ergeben;

m) die Unterstützung für Anstrengungen zum Kapazitätsaufbau in
Entwicklungs- und Transformationsländern;

n) die Modalitäten und Verfahren für die Genehmigung innerstaatlicher
Projektmaßnahmen durch die Mitgliedstaaten und für die
Ausstellung von Zertifikaten aufgrund von Verringerungen und
Begrenzungen der Emissionen infolge solcher Maßnahmen ab 2008;

o) technische Bestimmungen, die sich auf die befristete Geltung von
Gutschriften und die Begrenzung der Nutzungsmöglichkeit bei
Projektmaßnahmen der Bereiche Landnutzung, Landnutzungsände-
rung und Forstwirtschaft auf 1 %, wie in dem Beschluss 17/CP.7
vorgesehen, beziehen, sowie Vorschriften infolge der Bewertung
potenzieller Risiken des Einsatzes genetisch veränderter
Organismen und potenziell invasiver fremder Arten bei Projektmaß-
nahmen der Bereiche Aufforstung und Wiederaufforstung, damit die
Betreiber CER und ERU, welche sich aus Projektmaßnahmen der
Bereiche Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft
ergeben, entsprechend den aufgrund des UNFCCC oder des Kyoto-
Protokolls verabschiedeten Beschlüssen ab 2008 im Rahmen des
Gemeinschaftssystems nutzen können.

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat diesen
Bericht sowie gegebenenfalls entsprechende Vorschläge bis zum 30.
Juni 2006 vor.

(3) Vor Beginn jedes der in Artikel 11 Absatz 2 genannten Zeiträume
veröffentlicht jeder Mitgliedstaat in seinem nationalen Zuteilungsplan
den Umfang seiner beabsichtigten Nutzung von ERU und CER und
den Prozentanteil der Zuteilung für jede einzelne Anlage, bis zu dem
die Betreiber ERU und CER im Rahmen des Gemeinschaftssystems
während dieses Zeitraums nutzen dürfen. Der Gesamtumfang der
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genutzten ERU und CER steht in Einklang mit den diesbezüglichen
Verpflichtungen zur Nutzung der Mechanismen als ergänzende
Maßnahmen zu innerstaatlichen Maßnahmen im Rahmen des Kyoto-
Protokolls und des UNFCCC und der auf ihrer Grundlage gefassten
Beschlüsse.

Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission gemäß Artikel 3 der
Entscheidung Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Februar 2004 über ein System zur Überwachung der
Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung des
Kyoto-Protokolls (1) in Abständen von zwei Jahren entsprechend den
einschlägigen Bestimmungen des Kyoto-Protokolls und der auf seiner
Grundlage gefassten Beschlüsse Bericht darüber, inwieweit innerstaat-
liche Maßnahmen tatsächlich ein wesentliches Element der auf
nationaler Ebene unternommenen Anstrengungen sind, zu dem
Umfang, in dem durch die Verwendung der Projektmechanismen die
innerstaatlichen Maßnahmen tatsächlich ergänzt werden, und über das
Verhältnis zwischen diesen. Die Kommission erstattet gemäß Artikel 5
der genannten Entscheidung hierüber Bericht. Vor dem Hintergrund
dieses Berichts arbeitet die Kommission gegebenenfalls Legislativvor-
schläge oder sonstige Vorschläge zur Ergänzung der von den Mitglied-
staaten ergriffenen Maßnahmen aus, um sicherzustellen, dass die
Verwendung der Mechanismen die inländischen Maßnahmen in der
Gemeinschaft ergänzt.

Artikel 31

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens
ab dem 31. Dezember 2003 nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis. Die Kommission teilt den anderen
Mitgliedstaaten diese Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröf-
fentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die Kommission setzt die anderen
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis.

Artikel 32

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft.

Artikel 33

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

KATEGORIEN VON TÄTIGKEITEN GEMÄSS ARTIKEL 2 ABSATZ 1,
ARTIKEL 3, ARTIKEL 4, ARTIKEL 14 ABSATZ 1, ARTIKEL 28 UND

ARTIKEL 30

1. Anlagen oder Anlagenteile, die für Zwecke der Forschung, Entwicklung und
Prüfung neuer Produkte und Verfahren genutzt werden, fallen nicht unter diese
Richtlinie.

2. Die nachstehend angegebenen Grenzwerte beziehen sich im Allgemeinen auf
Produktionskapazitäten oder -leistungen. Führt ein Betreiber mehrere
Tätigkeiten unter der gleichen Bezeichnung in einer Anlage oder an einem
Standort durch, werden die Kapazitäten dieser Tätigkeiten addiert.

Tätigkeiten Treibhausgase

Energieumwandlung und -umformung

Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleis-
tung über 20 MW (ausgenommen Anlagen für
die Verbrennung von gefährlichen oder Siedlungs-
abfällen)

Kohlendioxid

Mineralölraffinerien Kohlendioxid

Kokereien Kohlendioxid

Eisenmetallerzeugung und -verarbeitung

Röst- und Sinteranlagen für Metallerz
(einschließlich Sulfiderz)

Kohlendioxid

Anlagen für die Herstellung von Roheisen oder
Stahl (Primär- oder Sekundärschmelzbetrieb),
einschließlich Stranggießen, mit einer Kapazität
über 2,5 Tonnen pro Stunde

Kohlendioxid

Mineralverarbeitende Industrie

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker in
Drehrohröfen mit einer Produktionskapazität über
500 Tonnen pro Tag oder von Kalk in
Drehrohröfen mit einer Produktionskapazität über
50 Tonnen pro Tag oder in anderen Öfen mit
einer Produktionskapazität über 50 Tonnen pro
Tag

Kohlendioxid

Anlagen zur Herstellung von Glas einschließlich
Glasfasern mit einer Schmelzkapazität über 20
Tonnen pro Tag

Kohlendioxid

Anlagen zur Herstellung von keramischen
Erzeugnissen durch Brennen (insbesondere
Dachziegel, Ziegelsteine, feuerfeste Steine,
Fliesen, Steinzeug oder Porzellan) mit einer
Produktionskapazität über 75 Tonnen pro Tag
und/oder einer Ofenkapazität über 4 m3 und einer
Besatzdichte über 300 kg/m3

Kohlendioxid

Sonstige Industriezweige

Industrieanlagen zur Herstellung von

a) Zellstoff aus Holz und anderen Faserstoffen

Kohlendioxid

b) Papier und Pappe mit einer Produktionskapa-
zität über 20 Tonnen pro Tag

Kohlendioxid
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ANHANG II

TREIBHAUSGASE GEMÄSS DEN ARTIKELN 3 UND 30

Kohlendioxid (CO
2
)

Methan (CH
4
)

Distickstoffoxid (N
2
O)

Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)

Perfluorierte Kohlenwasserstoffe

Schwefelhexafluorid (SF
6
)
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ANHANG III

KRITERIEN FÜR DIE NATIONALEN ZUTEILUNGSPLÄNE GEMÄSS
DEN ARTIKELN 9, 22 UND 30

1. Die Gesamtmenge der Zertifikate, die im jeweiligen Zeitraum zugeteilt
werden sollen, muss mit der in der Entscheidung 2002/358/EG und im
Kyoto-Protokoll enthaltenen Verpflichtung des Mitgliedstaats zur
Begrenzung seiner Emissionen in Einklang stehen unter Berücksichtigung
des Anteils der Gesamtemissionen, dem diese Zertifikate im Vergleich zu
Emissionen aus Quellen entsprechen, die nicht unter diese Richtlinie fallen,
sowie der nationalen energiepolitischen Maßnahmen; ferner sollte sie dem
nationalen Klimaschutzprogramm entsprechen. Die Gesamtmenge der
zuzuteilenden Zertifikate darf nicht höher sein als der wahrscheinliche
Bedarf für die strikte Anwendung der Kriterien dieses Anhangs. Bis 2008
muss die Menge so groß sein, dass sie mit einem Weg zur Erreichung oder
Übererfüllung der Zielvorgaben jedes Mitgliedstaats gemäß der Entscheidung
2002/358/EG und dem Kyoto-Protokoll vereinbar ist.

2. Die Gesamtmenge der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, muss
vereinbar sein mit Bewertungen der tatsächlichen und der erwarteten
Fortschritte bei der Erbringung des Beitrags der Mitgliedstaaten zu den
Verpflichtungen der Gemeinschaft gemäß der Entscheidung 93/389/EWG.

3. Die Mengen der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, müssen mit dem
Potenzial — auch dem technischen Potenzial — der unter dieses System
fallenden Tätigkeiten zur Emissionsverringerung in Einklang stehen. Die
Mitgliedstaaten können bei ihrer Aufteilung von Zertifikaten die durch-
schnittlichen Treibhausgasemissionen je Erzeugnis in den einzelnen Tätig-
keitsbereichen und die in diesen Tätigkeitsbereichen erreichbaren
Fortschritte zugrunde legen.

4. Der Plan muss mit den übrigen rechtlichen und politischen Instrumenten der
Gemeinschaft in Einklang stehen. Ein als Ergebnis von neuen rechtlichen
Anforderungen unvermeidbarer Emissionsanstieg sollte berücksichtigt
werden.

5. Gemäß den Anforderungen des Vertrags, insbesondere der Artikel 87 und 88,
darf der Plan Unternehmen oder Sektoren nicht in einer Weise unterschied-
lich behandeln, dass bestimmte Unternehmen oder Tätigkeiten ungerechtfer-
tigt bevorzugt werden.

6. Der Plan muss Angaben darüber enthalten, wie neue Marktteilnehmer sich
am Gemeinschaftssystem in dem betreffenden Mitgliedstaat beteiligen
können.

7. Der Plan kann Vorleistungen berücksichtigen, und er muss Angaben darüber
enthalten, wie Vorleistungen Rechnung getragen wird. Aus Referenzdoku-
menten zu den besten verfügbaren Technologien resultierende Benchmarks
dürfen von den Mitgliedstaaten bei der Aufstellung ihrer nationalen Zutei-
lungspläne verwendet werden, und diese Benchmarks können ein Element
der Ermöglichung frühzeitiger Maßnahmen enthalten.

8. Der Plan muss Angaben darüber enthalten, wie saubere Technologien —
einschließlich energieeffizienter Technologien — berücksichtigt werden.

9. Der Plan muss Vorschriften für die Möglichkeit von Bemerkungen der
Öffentlichkeit sowie Angaben darüber enthalten, wie diese Bemerkungen
angemessen berücksichtigt werden, bevor eine Entscheidung über die
Zuteilung der Zertifikate getroffen wird.

10. Der Plan muss eine Liste der unter diese Richtlinie fallenden Anlagen unter
Angabe der Anzahl Zertifikate enthalten, die den einzelnen Anlagen zugeteilt
werden sollen.

11. Der Plan kann Angaben darüber enthalten, wie dem Wettbewerb aus Ländern
bzw. Anlagen außerhalb der Europäischen Union Rechnung getragen wird.

12. In dem Plan wird die Obergrenze des Umfangs, in dem CER und ERU von
den Betreibern im Rahmen des Gemeinschaftssystems genutzt werden
dürfen, als Prozentanteil der Zuteilung von Zertifikaten für die einzelnen
Anlagen angegeben. Der Prozentanteil muss mit den ergänzenden Verpflich-
tungen des Mitgliedstaats im Rahmen des Kyoto-Protokolls und der
Beschlüsse, die aufgrund des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls gefasst
worden sind, in Einklang stehen.

2003L0087 — DE — 13.11.2004 — 001.001 — 22

▼M1



▼B
ANHANG IV

GRUNDSÄTZE FÜR DIE ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTAT-
TUNG GEMÄSS ARTIKEL 14 ABSATZ 1

Überwachung der Kohlendioxidemissionen

Die Überwachung der Emissionen erfolgt entweder durch Berechnung oder auf
der Grundlage von Messungen.

Berechnung

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach folgender Formel:

Tätigkeitsdaten × Emissionsfaktor × Oxidationsfaktor

Die Überwachung der Tätigkeitsdaten (Brennstoffverbrauch, Produktionsrate
usw.) erfolgt auf der Grundlage von Daten über eingesetzte Brenn- oder
Rohstoffe oder Messungen.

Es werden etablierte Emissionsfaktoren verwendet. Für alle Brennstoffe können
tätigkeitsspezifische Emissionsfaktoren verwendet werden. Für alle Brennstoffe
außer nichtkommerziellen Brennstoffen (Brennstoffe aus Abfall wie Reifen und
Gase aus industriellen Verfahren) können Standardfaktoren verwendet werden.
Flözspezifische Standardwerte für Kohle und EU-spezifische oder erzeugerländer-
spezifische Standardwerte für Erdgas sind noch weiter auszuarbeiten. Für Raffi-
nerieerzeugnisse können IPCC-Standardwerte verwendet werden. Der
Emissionsfaktor für Biomasse ist Null.

Wird beim Emissionsfaktor nicht berücksichtigt, dass ein Teil des Kohlenstoffs
nicht oxidiert wird, so ist ein zusätzlicher Oxidationsfaktor zu verwenden.
Wurden tätigkeitsspezifische Emissionsfaktoren berechnet, bei denen die
Oxidation bereits berücksichtigt ist, so muss ein Oxidationsfaktor nicht
verwendet werden.

Es sind gemäß der Richtlinie 96/61/EG entwickelte Standardoxidationsfaktoren
zu verwenden, es sei denn, der Betreiber kann nachweisen, dass tätigkeitsspezifi-
sche Faktoren genauer sind.

Für jede Tätigkeit und Anlage sowie für jeden Brennstoff ist eine eigene
Berechnung anzustellen.

Messung

Bei der Messung der Emissionen sind standardisierte oder etablierte Verfahren zu
verwenden; die Messung ist durch eine flankierende Emissionsberechnung zu
bestätigen.

Überwachung anderer Treibhausgasemissionen

Zu verwenden sind standardisierte oder etablierte Verfahren, die von der
Kommission in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Kreisen entwickelt und
gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren angenommen worden
sind.

Berichterstattung über die Emissionen

Jeder Betreiber hat im Bericht für eine Anlage folgende Informationen zu liefern:

A. Anlagedaten, einschließlich:

— Name der Anlage,

— Anschrift, einschließlich Postleitzahl und Land,

— Art und Anzahl der in der Anlage durchgeführten Tätigkeiten gemäß
Anhang I,

— Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse eines
Ansprechpartners und

— Name des Besitzers der Anlage und etwaiger Mutterunternehmen.

B. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit gemäß Anhang I, für die
Emissionen berechnet werden:

— Tätigkeitsdaten,

— Emissionsfaktoren,

— Oxidationsfaktoren,
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— Gesamtemissionen und

— Unsicherheitsfaktoren.

C. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit gemäß Anhang I, für die
Emissionen gemessen werden:

— Gesamtemissionen,

— Angaben zur Zuverlässigkeit der Messverfahren und

— Unsicherheitsfaktoren.

D. Für Emissionen aus der Verbrennung ist im Bericht außerdem der Oxidations-
faktor anzugeben, es sei denn, die Oxidation wurde bereits bei der
Berechnung eines tätigkeitsspezifischen Emissionsfaktors einbezogen.

Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen zur Koordinierung der Anforderungen
für die Berichterstattung mit bereits bestehenden Anforderungen für die Bericht-
erstattung, um den Berichterstattungsaufwand der Unternehmen möglichst gering
zu halten.
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ANHANG V

KRITERIEN FÜR DIE PRÜFUNG GEMÄSS ARTIKEL 15

Allgemeine Grundsätze

1. Die Emissionen aus allen in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten unterliegen
einer Prüfung.

2. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wird auf den Bericht gemäß Artikel
14 Absatz 3 und auf die Überwachung im Vorjahr eingegangen. Geprüft
werden ferner die Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der
Überwachungssysteme sowie die übermittelten Daten und Angaben zu
den Emissionen, insbesondere:

a) die übermittelten Tätigkeitsdaten und damit verbundenen Messungen
und Berechnungen;

b) Wahl und Anwendung der Emissionsfaktoren;

c) die Berechnungen für die Bestimmung der Gesamtemissionen und

d) bei Messungen die Angemessenheit der Wahl und Anwendung der
Messverfahren.

3. Die Validierung der Angaben zu den Emissionen ist nur möglich, wenn
zuverlässige und glaubwürdige Daten und Informationen eine
Bestimmung der Emissionen mit einem hohen Zuverlässigkeitsgrad
gestatten. Ein hoher Zuverlässigkeitsgrad verlangt vom Betreiber den
Nachweis, dass

a) die übermittelten Daten schlüssig sind,

b) die Erhebung der Daten in Einklang mit geltenden wissenschaftlichen
Standards erfolgt ist und

c) die einschlägigen Angaben über die Anlage vollständig und schlüssig
sind.

4. Die prüfende Instanz erhält Zugang zu allen Standorten und zu allen
Informationen, die mit dem Gegenstand der Prüfung im Zusammenhang
stehen.

5. Die prüfende Instanz berücksichtigt, ob die Anlage im Rahmen des
Gemeinschaftssystems für das Umweltmanagement und die Umweltbet-
riebsprüfung (EMAS) registriert ist.

Methodik

Strategische Analyse

6. Die Prüfung basiert auf einer strategischen Analyse aller Tätigkeiten, die
in der Anlage durchgeführt werden. Dazu benötigt die prüfende Instanz
einen Überblick über alle Tätigkeiten und ihre Bedeutung für die
Emissionen.

Prozessanalyse

7. Die Prüfung der übermittelten Informationen erfolgt bei Bedarf am
Standort der Anlage. Die prüfende Instanz führt Stichproben durch, um
die Zuverlässigkeit der übermittelten Daten und Informationen zu
ermitteln.

Ris ikoanalyse

8. Die prüfende Instanz unterzieht alle Quellen von Emissionen in der
Anlage einer Bewertung in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Daten
über jede Quelle, die zu den Gesamtemissionen der Anlage beiträgt.

9. Anhand dieser Analyse ermittelt die prüfende Instanz ausdrücklich die
Quellen mit hohem Fehlerrisiko und andere Aspekte des Überwachungs-
und Berichterstattungsverfahrens, die zu Fehlern bei der Bestimmung der
Gesamtemissionen führen könnten. Hier sind insbesondere die Wahl der
Emissionsfaktoren und die Berechnungen zur Bestimmung der
Emissionen einzelner Emissionsquellen zu nennen. Besondere
Aufmerksamkeit ist Quellen mit einem hohen Fehlerrisiko und den
genannten anderen Aspekten des Überwachungsverfahrens zu widmen.
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10. Die prüfende Instanz berücksichtigt etwaige effektive Verfahren zur

Beherrschung der Risiken, die der Betreiber anwendet, um
Unsicherheiten so gering wie möglich zu halten.

Ber icht

11. Die prüfende Instanz erstellt einen Bericht über die Validierung, in dem
angegeben wird, ob der Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 zufrieden
stellend ist. In diesem Bericht sind alle für die durchgeführten Arbeiten
relevanten Aspekte aufzuführen. Die Erklärung, dass der Bericht gemäß
Artikel 14 Absatz 3 zufrieden stellend ist, kann abgegeben werden,
wenn die prüfende Instanz zu der Ansicht gelangt, dass zu den Gesamt-
emissionen keine wesentlich falschen Angaben gemacht wurden.

Mindestanforderungen an die Kompetenz der prüfenden Instanz

12. Die prüfende Instanz muss unabhängig von dem Betreiber sein, ihre
Aufgabe professionell und objektiv ausführen und vertraut sein mit

a) den Bestimmungen dieser Richtlinie sowie den einschlägigen Normen
und Leitlinien, die von der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1
verabschiedet werden,

b) den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für die zu prüfenden
Tätigkeiten von Belang sind, und

c) dem Zustandekommen aller Informationen über die einzelnen Emis-
sionsquellen in der Anlage, insbesondere im Hinblick auf Sammlung,
messtechnische Erhebung, Berechnung und Übermittlung von Daten.
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